
KONTENPFÄNDUNG

DIE KONTENPFÄNDUNG BEIM SCHULDNER ERFOLGT ÜBER EINEN PFÄNDUNGS- UND
ÜBERWEISUNGSBESCHLUSS DER VON DEM GLÄUBIGER BZW. DEM GLÄUBIGERVERTRETER BEI DEM
ZUSTÄNDIGEN GERICHT BEANTRAGT WIRD. DIE KONTOFÜHRENDE STELLE (BANK; SPARKASSE)
DES SCHULDNERS WIRD ALS DRITTSCHULDNER IN ANSPRUCH GENOMMEN. ES WIRD DER
AUSZAHLUNGSANSPRUCH DES SCHULDNERS AN SEINE BANK GEPFÄNDET. DA VIELE SCHULDNER
ÜBER EIN GIROKONTO VERFÜGEN UND OFT AUCH IHRE GELDANGELEGENHEITEN ÜBER IHR
KONTO ABWICKELN, HANDELT ES SICH BEI DER KONTENPFÄNDUNG UM EINE WICHTIGE UND
HÄUFIG AUCH ERFOLGREICHE ART DER PFÄNDUNG.SOLLTE DER SCHULDNER NICHT ÜBER
AUSREICHEND GELD ZUR DECKUNG DER FORDERUNG AUF SEINEM KONTO VERFÜGEN, SO IST ER
OFT DENNOCH DARAUF BEDACHT, SICH MIT DEM GLÄUBIGER AUF EINE RATENZAHLUNG ZU
EINIGEN, UM DIESEN ZU EINER ZUMINDEST VORÜBERGEHENDEN FREIGABE SEINES KONTOS ZU
BEWEGEN. DER SCHULDNER HAT EIN STARKES INTERESSE AN DER SCHNELLEN BEENDIGUNG DES
PFÄNDUNGSZUSTANDES, DA BEI EINER PFÄNDUNG EINE MELDUNG AN DIE SCHUFA ERFOLGT,
WELCHE DIE KREDITUNWÜRDIGKEIT DES SCHULDNERS ZUR FOLGE HAT. AUSSERDEM HAT DIE
BANK DES SCHULDNERS DAS RECHT, DIE GESCHÄFTSVERBINDUNG MIT DEM SCHULDNER ZU
LÖSEN. AUSSICHTSLOS IST DIE KONTOPFÄNDUNG IN DEN FÄLLEN, IN DENEN ERHEBLICHE
VORPFÄNDUNGEN VORLIEGEN ODER WENN DIE BANK IHRERSEITS BEREITS VORRANGIGE
ANSPRÜCHE GEGEN DEN SCHULDNER HAT. DAS IST INSBESONDERE DANN DER FALL, WENN DER
SCHULDNER SEIN KONTO BEREITS ÜBERZOGEN HAT. AUSSER DEM GIROKONTO KÖNNEN BEI DER
BANK AUCH ALLE WEITEREN FORDERUNGEN DES SCHULDNERS, WIE Z.B. SPARGUTHABEN UND
SPARKASSENBRIEFE GEPFÄNDET WERDEN. BEIM SPARBUCH IST JEDOCH BEISPIELSWEISE
ERFORDERLICH, DASS DIESES ZUVOR DER SCHULDNER AN DEN GLÄUBIGER (IN DER REGEL ÜBER
EINE VOLLSTRECKUNGSHANDLUNG DURCH DEN GERICHTSVOLLZIEHER) AUSGEHÄNDIGT HAT.
 
WIE WIRD EINE KONTOPFÄNDUNG DURCHGEFÜHRT?
UM EINE KONTOPFÄNDUNG ZU ERWIRKEN, BENÖTIGT EIN GLÄUBIGER EINEN PFÄNDUNGS- UND
ÜBERWEISUNGSBESCHLUSS. ZUNÄCHST LÄSST DER GLÄUBIGER PER GERICHT EINEN
MAHNBESCHEID AUSSTELLEN, DEM DER SCHULDNER INNERHALB VON ZWEI WOCHEN
WIDERSPRECHEN KANN. BEI EINGELEGTEM WIDERSPRUCH PRÜFT DAS GERICHT, OB DIE
FORDERUNG DES GLÄUBIGERS BERECHTIGT IST. LIEGT EINE BERECHTIGTE FORDERUNG VOR,
KANN DER GLÄUBIGER EINEN VOLLSTRECKBAREN TITEL BEANTRAGEN. VOM GERICHT WIRD EIN
PFÄNDUNGS- UND ÜBERWEISUNGSBESCHLUSS AUSGESTELLT UND DER BANK DES SCHULDNERS
ÜBERMITTELT. DIE BANK IST DANN AUF DIESER BASIS ZUR KONTOPFÄNDUNG GESETZLICH
VERPFLICHTET. WICHTIG FÜR DEN SCHULDNER IST, DASS ER DIE ANGABE SEINER
BANKVERBINDUNG AN DEN GLÄUBIGER NICHT VORNEHMEN MUSS. DIESE VERPFLICHTUNG GILT
ERST BEI ABGABE EINER VERMÖGENSAUSKUNFT.
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AUSZAHLUNGSSPERRE
BEI EINEM KREDITINSTITUT GEPFÄNDETE GUTHABEN EINER NATÜRLICHEN PERSON DÜRFEN ERST
VIER WOCHEN NACH ZUSTELLUNG (§ 835 ABS. 3 SATZ 2 ZPO, 1. JULI 2010) DES
ÜBERWEISUNGSBESCHLUSSES AN DEN DRITTSCHULDNER ZU GUNSTEN DES GLÄUBIGERS VOM
INSTITUT GELEISTET WERDEN, DAMIT DER SCHULDNER GEGEBENENFALLS NOCH RECHTZEITIG DIE
GERICHTLICHE FREIGABE VON UNPFÄNDBAREN LOHNEINGÄNGEN BEANTRAGEN KANN (SOG.
LEISTUNGSSPERRE). INNERHALB DIESER FRIST DÜRFEN KREDITINSTITUTE AN DEN
PFÄNDUNGSGLÄUBIGER NICHT AUSZAHLEN – ES SEI DENN, DER PFÄNDUNGSSCHULDNER ERTEILT
DIESBEZÜGLICH EINEN AUSDRÜCKLICHEN AUFTRAG, WIE Z. B. UM DIE PFÄNDUNG ZU BEENDEN.
 
AUSKUNFTSPFLICHT DER BANKINSTITUTE
DIE KONTOFÜHRENDE BANK VERSTEHT SICH NACH § 840 ABSATZ 1 ZPO ALS DRITTSCHULDNER.
SIE IST VERPFLICHTET, MIT DER DRITTSCHULDNERERKLÄRUNG AUSKUNFT ÜBER DIE IHR
BEKANNTEN FINANZIELLEN VERHÄLTNISSE DES SCHULDNERS ZU GEBEN. DIE FRAGEN, DIE SIE
DABEI ZU BEANTWORTEN HAT, SIND:– IST DIE FORDERUNG ALS BEGRÜNDET ZU BETRACHTEN, IST
DIE BANK BEREIT ZU ZAHLEN?– GIBT ES ANDERE ANSPRÜCHE AN DIE FORDERUNG UND VOM
WELCHEN PERSONEN STAMMEN DIESE?– SIND ANSPRÜCHE AN DIE FORDERUNG BEREITS AN
ANDERE GLÄUBIGER VERPFÄNDET? WIE SEHEN DIESE ANSPRÜCHE AUS?– IST IN DEN
VERGANGENEN 12 MONATEN EINE PFÄNDUNG GEMÄSS DES § 833 A ABSATZ 2 ZPO AUFGEHOBEN
WORDEN? IST VIELLEICHT DIE UNPFÄNDBARKEIT DES GUTHABENS BEKANNT?– HANDELT ES SICH
BEI DEM VON DER PFÄNDUNG BETROFFENEN KONTO UM EIN NACH DEM § 850 K ABSATZ 7 ZPO
GESCHÜTZTES KONTO?NATÜRLICH WÜRDEN SICH GLÄUBIGER WEITAUS UMFASSENDERE
INFORMATIONEN ÜBER DEN SCHULDNER WÜNSCHEN. DOCH DAS
ZWANGSVOLLSTRECKUNGSRECHT, DER VOLLSTRECKUNGSTITEL UND SCHLIESSLICH DIE EXISTENZ
DES BANKGEHEIMNISSES VERHINDERN DIES ERFOLGREICH. DIES FINDET SICH UNTER ANDEREM
BESCHRIEBEN IN DEN § 851 ABSATZ 1 ZPO IN VERBINDUNG MIT § 613 SATZ 2 BGB.
 
BESONDERHEITEN BEI ARBEITSEINKOMMEN UND SOZIALLEISTUNGEN:
DIESE ANSPRÜCHE DES KUNDEN SIND ÜBERHAUPT NICHT ODER NUR BEGRENZT PFÄNDBAR
(UNPFÄNDBARE GEGENSTÄNDE). MIT ÜBERWEISUNG AUF DAS KONTO WANDELN SIE SICH IN
EINEN ANSPRUCH GEGEN DAS KREDITINSTITUT UM. UM DEN SCHULDNER VOR DER PFÄNDUNG
VON ARBEITSEINKOMMEN UND ÄHNLICHEN EINKÜNFTEN I.S.V. § 850 ZPO ZU SCHÜTZEN, KANN
DIESER BEI SEINEM KONTOFÜHRENDEN INSTITUT BEANTRAGEN, DASS SEIN BESTEHENDES
GIROKONTO IN EIN PFÄNDUNGSSCHUTZKONTO UMGEWANDELT WIRD. DER SCHULDNER KANN
DANN JEWEILS BIS ZUM ENDE DES KALENDERMONATS ÜBER GUTHABEN IN HÖHE DES
MONATLICHEN FREIBETRAGES NACH § 850C I 1 I.V.M. § 850C IIA ZPO VERFÜGEN; INSOWEIT WIRD
DAS GUTHABEN NICHT VON DER PFÄNDUNG ERFASST (§ 850K I ZPO). IN ERHÖHUNG DES
FREIBETRAGES NACH § 850K I ZPO WERDEN BESTIMMTE SOZIALLEISTUNGEN, DIE DER
SCHULDNER BEZIEHT, NICHT VON DER PFÄNDUNG UMFASST (§ 850K II ZPO).
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